
 

Ordentliche Hauptversammlung der 
ZEAL Network SE 
am 19. Juni 2020 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß 
Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG und 

§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz 

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 19. Juni 2020 wird mit Zustimmung des Aufsichts-
rats nach Maßgabe des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stif-
tungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
("COVID-19-Gesetz") (Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, 
Insolvenz- und Strafverfahrensrechts, BGBl. I 2020, S. 569) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische 
Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme des Stimmrechtsvertreters der Gesell-
schaft) abgehalten. 

Die Einberufung der Hauptversammlung enthält bereits Angaben zu den Rechten der Aktionäre gemäß Art. 
56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG und § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 
COVID-19-Gesetz. Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2020 als virtuelle Hauptversamm-
lung nach Maßgabe des COVID-19-Gesetzes hat Auswirkungen auf die Abläufe der Hauptversammlung 
sowie auf die Rechte der Aktionäre. Wir bitten unsere Aktionäre deshalb in diesem Jahr um besondere Be-
achtung der nachstehenden Hinweise, die einer weiteren Erläuterung dieser Bestimmungen dienen. 

1. Tagesordnungsergänzungsverlangen, Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 Aktienge-
setz 

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 Prozent des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
EUR 500.000 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und be-
kannt gemacht werden. Dieses Quorum ist gemäß Art. 56 Satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 
des Rates über das Statut der Europäischen Gesellschaft ("SE-VO") in Verbindung mit § 50 Abs. 2 des 
Gesetzes zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates über das Statut der Europäi-
schen Gesellschaft ("SEAG") für Ergänzungsverlangen der Aktionäre einer Europäischen Gesellschaft 
(SE) erforderlich. Jedem neuen Gegenstand muss gemäß § 122 Abs. 2 Satz 2 AktG eine Begründung 
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist gemäß § 122 Abs. 1 Satz 1 AktG schriftlich an 
den Vorstand der Gesellschaft zu richten. Es muss der Gesellschaft gemäß § 122 Abs. 2 Satz 3 AktG 
mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis spätestens zum Ablauf des 19. Mai 2020 (24:00 
Uhr) zugehen. 

Wir bitten, etwaige Ergänzungsverlangen schriftlich an folgende Adresse: 

ZEAL Network SE 
– Vorstand – 
Straßenbahnring 11 
20251 Hamburg 

oder per E-Mail unter Hinzufügung des Namens des oder der Antragsteller mit qualifizierter elektroni-
scher Signatur (§ 126a BGB) unter hv@zealnetwork.de zu übermitteln. 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des Verlan-
gens im Bundesanzeiger bekannt gemacht (§ 124 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 121 Abs. 4 AktG). Sie werden 
außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.zealnetwork.de 

dort unter Investoren/Hauptversammlung veröffentlicht und gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktienge-
setzes mitgeteilt. 
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Die diesen Aktionärsrechten zugrundeliegenden Regelungen lauten wie folgt: 

Art. 56 SE-VO 

Die Ergänzung der Tagesordnung für eine Hauptversammlung durch einen oder mehrere Punkte kann 
von einem oder mehreren Aktionären beantragt werden, sofern sein/ihr Anteil am gezeichneten Kapital 
mindestens 10 % beträgt. Die Verfahren und Fristen für diesen Antrag werden nach dem einzel-
staatlichen Recht des Sitzstaats der SE oder, sofern solche Vorschriften nicht vorhanden sind, nach der 
Satzung der SE festgelegt. Die Satzung oder das Recht des Sitzstaats können unter denselben Voraus-
setzungen, wie sie für Aktiengesellschaften gelten, einen niedrigeren Prozentsatz vorsehen. 

§ 50 Abs. 2 SEAG 

(2) Die Ergänzung der Tagesordnung für eine Hauptversammlung durch einen oder mehrere Punkte 
kann von einem oder mehreren Aktionären beantragt werden, sofern sein oder ihr Anteil 5 Pro-
zent des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreicht. 

§ 122 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 2 AktG 

(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwan-
zigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks 
und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. Die Satzung kann das 
Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an eine andere Form und an den 
Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. 

(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grund-
kapitals oder den anteiligen Betrag von 500 000 Euro erreichen, verlangen, dass Gegenstände 
auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss 
eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 
muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 30 
Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 

§ 121 Abs. 7 AktG 

(7) Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung zurückberechnet werden, ist der Tag der 
Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder 
einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in 
Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwen-
den. Bei nichtbörsennotierten Gesellschaften kann die Satzung eine andere Berechnung der Frist 
bestimmen. 

§ 124 Abs.1 AktG 

(1) Hat die Minderheit nach § 122 Abs. 2 verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt 
werden, so sind diese entweder bereits mit der Einberufung oder andernfalls unverzüglich nach 
Zugang des Verlangens bekannt zu machen. § 121 Abs. 4 gilt sinngemäß; zudem gilt bei börsen-
notierten Gesellschaften § 121 Abs. 4a entsprechend. Bekanntmachung und Zuleitung haben 
dabei in gleicher Weise wie bei der Einberufung zu erfolgen. 

2. Gegenanträge und Wahlvorschläge, §§ 126 Abs. 1, 127 Aktiengesetz 

Gegenanträge (nebst einer etwaigen Begründung) gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Auf-
sichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt werden von der Gesellschaft zugänglich gemacht, 
wenn sie spätestens 14 Tage vor der Versammlung, das heißt mit Zugang bis spätestens zum Ablauf 
des 4. Juni 2020 (24:00 Uhr), bei folgender Adresse eingegangen sind: 
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ZEAL Network SE 
– Vorstand – 
Straßenbahnring 11 
20251 Hamburg 

oder per Telefax: +49 40 82223977 

oder per E-Mail an: hv@zealnetwork.de 

Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären 
einschließlich des Namens des Aktionärs und der Begründung sowie etwaige Stellungnahmen der Ver-
waltung hierzu auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.zealnetwork.de 

dort unter Investoren/Hauptversammlung veröffentlicht. 

Die vorstehenden Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern sinngemäß. Solche Vorschläge müssen jedoch 
nicht begründet werden. Ein Wahlvorschlag muss auch dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn 
er nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen Person (§ 124 Abs. 3 Satz 4 
AktG) und bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern keine Angaben zu Mitgliedschaften 
des vorgeschlagenen Kandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz enthält. 

In den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Fällen müssen ein Gegenantrag und dessen Begründung be-
ziehungsweise ein Wahlvorschlag von der Gesellschaft nicht zugänglich gemacht werden. Danach 
muss ein Gegenantrag oder ein Wahlvorschlag unter anderem dann nicht zugänglich gemacht werden, 
wenn sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde oder wenn der Gegen-
antrag oder Wahlvorschlag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversamm-
lung führen würde. Die Begründung braucht ebenfalls nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie 
insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nicht bis zum Ablauf des 4. Juni 2020 (24:00 Uhr) unter Beach-
tung der vorstehenden Anforderungen zugegangen sind, werden von der Gesellschaft nicht veröffent-
licht. 

Ein nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machender Gegenantrag oder Wahlvorschlag wird im 
Rahmen der virtuellen Hauptversammlung als gestellt berücksichtigt, wenn der antragstellende Aktionär 
ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist. Während der virtuellen Hauptversammlung 
können keine Gegenanträge gestellt oder Wahlvorschläge unterbreitet werden. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrundeliegenden Regelungen, die auch bestimmen, unter welchen Vo-
raussetzungen von einem Zugänglichmachen von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen abgesehen 
werden kann, lauten wie folgt: 

§ 126 AktG 

(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer 
etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten Berechtigten 
unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 
Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vor-
stand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in 
der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzu-
rechnen. Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen über die Internetseite 
der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 3 gilt entsprechend. 
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(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu werden, 

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptver-
sammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende An-
gaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu einer 
Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den letz-
ten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft nach 
§ 125 zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weniger als der zwan-
zigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen 
und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von ihm 
mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 
5 000 Zeichen beträgt. 

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenanträge, so 
kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfassen. 

§ 127 Satz 1 bis 3 AktG 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern 
gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu werden. Der Vorstand braucht den 
Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach 
§ 124 Absatz 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 enthält. 

§ 124 Abs. 3 Satz 4 AktG 

Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Namen, ausgeübten Beruf 
und Wohnort anzugeben. 

§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG 

Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Anga-
ben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu 
ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunterneh-
men sollen beigefügt werden. 

3. Fragemöglichkeit der Aktionäre gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz 

Abweichend von § 131 AktG haben Aktionäre in der virtuellen Hauptversammlung am 19. Juni 2020 
kein Auskunftsrecht. Stattdessen haben sie die Möglichkeit, im Vorfeld der Hauptversammlung Fragen 
einzureichen. Ein Recht auf Antwort ist damit jedoch nicht verbunden. Über die Beantwortung der Fra-
gen entscheidet der Vorstand nach pflichtgemäßem, freien Ermessen. Der Vorstand hat nicht alle Fra-
gen zu beantworten; er kann insbesondere auch Fragen zusammenfassen und im Interesse der ande-
ren Aktionäre sinnvolle Fragen auswählen; er kann dabei Aktionärsvereinigungen und institutionelle In-
vestoren mit bedeutenden Stimmanteilen bevorzugen. 
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Zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können ihre Fragen bis spä-
testens zum Ablauf des 16. Juni 2020 (24:00 Uhr) über das passwortgeschützte Aktionärsportal einrei-
chen. Die Zugangsdaten zum Aktionärsportal werden den Aktionären zusammen mit den Anmeldeun-
terlagen zugesandt. Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen gestellt werden. 
Fragen in Fremdsprachen werden nicht berücksichtigt. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrundeliegenden Regelungen lauten wie folgt: 

§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz 

(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 
oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird, sofern 

(…) 

3. den Aktionären eine Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation einge-
räumt wird, 

(…) 

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, welche Fragen er wie beant-
wortet; er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens zwei Tage vor der Versammlung im 
Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. 


